
Es gibt zwei unterschiedliche Energieausweise, 
nämlich

a für Wohngebäude

b für Nichtwohngebäude

Jeder Energieausweis, der nach dem Inkrafttreten der 
Energieeinsparverordnung ausgestellt wird, muss dem 
dort festgelegten Muster entsprechen.

Was ist ein Energieausweis?
Der Energieausweis ist ein vierseitiges Formular mit verschiedenen 
Angaben zu einem bestimmten Gebäude. Er enthält neben Adresse, 
Baujahr des Gebäudes sowie Anzahl der Wohnungen als wichtigste 
Information einen Energiekennwert in Kilowattstunden pro Quadrat-
meter mit entsprechenden Erläuterungen. Der Energiekennwert ist 
alternativ als berechneter Bedarf oder als gemessener Verbrauch 
dargestellt. Der Energieausweis dient zur energetischen Vergleich-
barkeit von Gebäuden, vergleichbar mit den Energieeffi zienzklassen 
bei Haushaltsgeräten oder dem Durchschnittsverbrauch von 
Fahrzeugen.

Hier als Beispiel der Energieausweis für Wohngebäude 
(die Version für Nichtwohngebäude sieht ähnlich aus)

Was bringt der Energieausweis?
Der Energieausweis wurde geschaffen, weil die Energieeinsparverordnung gesetzlich vorschreibt, dass potenziellen Käufern, Mie-
tern, Pächtern oder Leasingnehmern von Immobilien ein Instrument an die Hand gegeben werden muss, das ihre Entscheidungs-
fi ndung unter dem Aspekt der Energieeffi zienz entsprechend unterstützt. Übrigens muss bei bestehenden Mietverhältnissen kein 
Energieausweis vorgelegt werden. 
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FAQ !?Der Energieausweis
Häufi g gestellte Fragen

Was bedeutet Wohngebäude, Nichtwohngebäude oder gemischt genutztes Gebäude?
„Gemischte Nutzung“ entsprechend der Energieeinsparverordnung bedeutet eine Trennung in Wohnnutzung und Nichtwohn-
nutzung, wobei die unterschiedlich genutzten Gebäudeteile wie eigenständige Gebäude behandelt werden. Entsprechend ist je 
ein Energieausweis für die Wohnnutzung und für die Nichtwohnnutzung auszustellen. Wohnähnliche Nutzung mit einem ähnlichen 
Verbrauch wie eine Wohnung, z.B. eine Rechtsanwaltskanzlei, kann wie Wohnnutzung behandelt werden. Getrennt werden müs-
sen nur solche Nutzungen innerhalb eines Wohngebäudes, die nicht wohnähnlich sind und sich zusätzlich bei der gebäudetechni-
schen Ausstattung wie etwa Belüftung, Klimatisierung und dergleichen wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden. Flächen-
anteile bis zu etwa 10% gelten als unerheblich.
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Ab wann muss ein Energieausweis vorhanden sein?

Wenn Wohnungen oder Gebäude verkauft beziehungsweise vermietet werden sollen, müssen 

•  ab 1. Juli 2008 Energieausweise für Wohngebäude der Fertigstellungsjahre bis 1965 

•  ab 1. Januar 2009 Energieausweise für Wohngebäude, die nach 1965 errichtet wurden und

•  ab 1. Juli 2009 Energieausweise für Nichtwohngebäude 

den potenziellen Interessenten zugänglich gemacht werden.

Ebenfalls ab dem 1. Juli 2009 müssen Energieausweise für Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzfl äche öffentlich 
ausgehängt werden, in denen Behörden oder vergleichbare Einrichtungen öffentliche Dienstleistungen erbringen und einem 
starken Besucherstrom unterliegen. 

Welche Energieausweisarten gibt es?
Der Verbrauchsausweis basiert auf einer Messung des jährlichen Energieverbrauchs anhand der durchschnittlichen Verbrauchs-
werte der letzten drei aufeinander folgenden Abrechnungszeiträume – etwa aus den Heizkostenabrechnungen – und liefert damit 
einen Bezug zu den Energiekosten. Im Verbrauch sind auch der Einfl uss des Nutzers sowie des Betriebs der Anlage erhalten, so 
dass sich Energieeinsparungen durch Verhaltensänderungen von Nutzern oder durch eine Effi zienzsteigerung des Anlagenbetrie-
bes gut abbilden lassen. 

Mit dem Bedarfsausweis wird eine normierte Vergleichbarkeit von Gebäudehülle und Anlagentechnik hergestellt. Dem Bedarfs-
ausweis liegt ein theoretisches Rechenverfahren zugrunde und berücksichtigt bauliche und anlagentechnische Eigenschaften wie 
etwa Dämmung, Baumaterialien, Bauweise sowie Lüftungs- und Heizungsanlage. Der Gesetzgeber gestattet jedoch eine Vielzahl 
von Vereinfachungen, um den Bedarfsausweis kostengünstig erstellen zu können. Der Informationsgehalt eines Bedarfsausweises 
und damit seine Genauigkeit etwa hinsichtlich Voraussagen zur möglichen Energieeinsparung sind nicht vergleichbar mit einer 
ausführlichen Energieberatung. Sollen an einem Gebäude bauliche Veränderungen durchgeführt werden, ist dringend zu einer 
Energieberatung beziehungsweise zur Erstellung eines Energiekonzeptes zu raten. 

Beide Energieausweise sagen übrigens nichts über den Energiebedarf oder -verbrauch einer konkreten Wohnung aus. Sie betref-
fen lediglich das Gebäude.

Wohngebäude

ja Baujahr vor 
einschl. 1965?

Frist bis 
01.07.2008

Frist bis 
01.01.2009

nein

Energieausweispflicht für bestehende Gebäude (Vermietung oder Verkauf)

Frist bis 
01.07.2009

Nichtwohngebäude
Öffentliche Gebäude
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Welche Energieausweise erstellt BRUNATA-METRONA?

BRUNATA-METRONA 

• Verbrauchsausweis für 
Wohngebäude

Kooperationspartner

• Vereinfachter Bedarfsausweis (Datenerhebung über einen Fragebogen)

• Bedarfsausweis (Vor-Ort-Aufnahme der Daten durch einen Fachmann)

• Energieausweis für Nichtwohngebäude
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Welcher Energieausweis für welchen Zweck?

Der Gesetzgeber sieht eine weitgehende Wahlfreiheit für die Erstellung eines Bedarfs- oder Verbrauchsausweises vor. 

Bis zum 30. September 2008 besteht eine generelle Wahlfreiheit zwischen Bedarf und Verbrauch. 
Ab 1. Oktober 2008 bleibt die generelle Wahlfreiheit für alle Gebäude ab fünf Wohneinheiten bestehen. 

Für Gebäude mit einer bis vier Wohneinheiten besteht ab dem 1. Oktober 2008 nur noch die Wahlfreiheit wenn der Bauantrag vor dem 
1. November 1977 – dem Beginn der Gültigkeit der Ersten Wärmeschutzverordnung – gestellt wurde oder das Objekt mindestens auf 
das Niveau der Ersten Wärmeschutzverordnung modernisiert wurde. Das bedeutet, dass der Bedarfsausweis ab dem 1. Oktober 2008 
lediglich für alte, kleine sowie unsanierte Häuser ausgestellt werden muss.

Für alle Gebäude, bei denen Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweis besteht, kann ein Ver brauchsausweis nur dann 
erstellt werden, wenn der Energieverbrauch der letzten drei Abrechnungsperioden ermittelbar ist.

nein

Bestandsgebäude

nein

gebaut / modernisiert
nach WSchV 1977?

ja

Neubau, Modernisierung,
größere Erweiterung

bedarfsbasierter 
Energieausweis

nein

ja

nein

kein Energie-
ausweis nötig

Wohngebäude > 4 WE bzw.

Vermietung, Verkauf,
Verpachtung, Leasing etc.?

Absolute Wahlfreiheit
ab sofort und nur bis

zum 30.09.2008

ja

ja

Wahlfreiheit zwischen 
verbrauchs- und bedarfs-
basiertem Energieausweis

Bauantrag nach dem
01.11.1977?

Wie ist ein Gebäude defi niert?
Nach der Energieeinsparverordnung müssen Energieausweise für Gebäude ausgestellt und alternativ der Energieverbrauch für das 
entsprechende Gebäude ermittelt werden. Diese Regelung ist für BRUNATA-METRONA deswegen von Bedeutung, da die übliche 
Abrechnungsgröße einer „Liegenschaft“ nicht identisch mit einem Gebäude sein muss. Eine abschließende Defi nition des 
Begriffes Gebäude liefert die Energieeinsparverordnung nicht. Dies ist für die praktische Umsetzung von Vorteil, da sich daraus 
verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ergeben.

So kann man etwa schlussfolgern, dass sich ein Gebäude mindestens durch einen eigenen Aufgang sowie das durch die Wärme 
übertragende Umfassungsfl äche begrenzte Volumen defi niert. Dieser Spielraum ist wichtig, wenn man sich große Blockrandbe-
bauungen vor Augen führt. 

In der Praxis bestehen folgende Möglichkeiten zur Erstellung von Energieausweisen und dabei speziell von Verbrauchsaus-
weisen:

gggggggggggggggggggggggg Fortsetzung auf nächster Seite g
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g Fortsetzung von Frage 8 ggggggggggggggggggggggggg

All die hier aufgelisteten Möglichkeiten liefert BRUNATA-METRONA aus einer Hand.

Wie verfahre ich als Kunde mit dezentraler Beheizung wie etwa Gasetagenheizung oder 
Elektrospeicherheizung?
Voraussetzung für die Erstellung der Verbrauchsausweise ist, dass die Energieverbrauchsdaten über drei Abrechnungs perioden 
ermittelbar sind. Dies kann entweder durch die Befragung aller Mieter oder durch Zusammenarbeit mit dem Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) erreicht werden. Da jedoch die Mieter und nicht die Kunden direkter Vertragspartner des EVU sind, ist fraglich, 
ob letztere die Verbrauchsdaten zur Verfügung stellen.

Wenn der Energieverbrauch für Raumheizung nicht ermittelt werden kann, so kann auch kein Verbrauchsausweis erstellt werden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass bei Wohngebäuden mit Nachtspeicherheizungen keine separaten Zähler für diese Nachtspeicher-
heizungen angebracht sind und somit der Stromverbrauch aller Stromquellen mitberechnet werden würde.

a Ein Eingang – ein Wärmeerzeuger: Energieausweis für 
die gesamte Gebäudehülle.

b Mehrere Eingänge – ein Wärmeerzeuger: Energieaus-
weis für die gesamte Gebäudehülle.

c Mehrere Eingänge – mehrere Wärmeerzeuger:
entweder Zusammenfassung aller Wärmeerzeuger und ein 
Energieausweis für die gesamte Hülle. 

 Oder: Erstellung der Energieausweise pro Aufgang. 

d Mehrere Gebäude – ein Wärmeerzeuger mit Vorvertei-
lung: Erstellung der Energieausweise entsprechend 
Vorverteilung für jedes Gebäude.

e Mehrere Gebäude – ein Wärmeerzeuger ohne Vorver-
teilung: Aufteilung des Energieverbrauches des Wärmeer-
zeugers auf die einzelnen Gebäude.

f Ein Gebäude – ein Wärmeerzeuger gemischte Nutzung:
Erstellung eines Energieausweises für jede Nutzung, 
üblicherweise über eine vorhandene Vorverteilung.
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• Die im Ausweis vorgesehenen Angaben zur Ermittlung der 
Verbräuche und Flächen liegen nicht vor.

• Die Heizenergieverbräuche der letzten drei vorhergehen-
den Abrechnungszeiträume liegen nicht vor.

• Die Heizung versorgt mehrere Gebäude und es fehlt eine 
getrennte Erfassung für jedes Gebäude.

• Es befi nden sich dezentrale Wärmequellen im Gebäude 
und die Heizenergieverbräuche liegen nur dem Nutzer 
jeder einzelnen Wohneinheit vor, nicht jedoch dem Eigentü-
mer für das gesamte Gebäude.

• Im Gebäude befi nden sich mehrere Wärmeerzeuger und 
die Verbrauchsdaten liegen nicht von allen Wärmeerzeu-
gern vollständig vor.

• Bei Nichtwohngebäuden: Stromverbrauchsdaten von den 
letzten drei zusammenhängenden Abrechnungszeiträumen 
liegen nicht vor.

• Bei Mischnutzung: Keine getrennte Erfassung der Ver-
brauchsdaten (Heizung + Strom) von Wohnungsnutzung 
und Nichtwohnungsnutzung.

Wann ist die Ausstellung eines Energieverbrauchsausweises nicht möglich?

Welchen Energieausweis soll ich wählen?
Möchten Sie als Eigentümer lediglich die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, eine kostengünstigste Erstellung des Energieausweises 
und keine Ableitung von Sanierungsempfehlungen aus dem Energieausweis?
‹ Verbrauchsausweis

Sollte der Energieverbrauch der letzten drei Abrechnungsperioden nicht ermittelt werden können
‹ vereinfachter Bedarfsausweis (Datenerhebung über Fragebogen, keine Vor-Ort-Aufnahme durch Fachmann)

Haben Sie keine Zeit oder sind Sie nicht in der Lage, alle Informationen des Fragebogens bereit zu stellen
‹ Bedarfsausweis (Vor-Ort-Aufnahme durch Fachmann)

Sollen an einem Gebäude bauliche Veränderungen durchgeführt werden und die Informationen aus der Gebäudeaufnahme in um-
zusetzende Modernisierungshinweise münden, ist dringend zu einer Energieberatung oder der Erstellung eines Energiekonzeptes 
zu raten. Dies ist kostenaufwändiger, wird jedoch staatlich gefördert (175 € bis 250 €).



Wie lange gelten Energieausweise?
Energieausweise aller Art – also sowohl Bedarfs- als auch Verbrauchsausweise – gelten ab dem Tag ihrer Erstellung zehn Jahre. 
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